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I. NACHFOLGENDE TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE HABEN BEDENKEN UND/ODER HINWEISE VORGEBRACHT: 
 

 
Nr. 

Name der 
abgebenden  

Behörde,  
Datum 

Inhalt Stellungnahme Sachbericht und Abwägung 
Beschluss- 
vorschlag 

1.  Bayerwerk 
Netz GmbH, 
Kundencenter 
Eggenfelden,  
14.02.2025 

[…] gegen das o. g. Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzli-
chen Einwendungen, wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und 
der Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt werden.  
 
In dem von Ihnen überplanten Bereich befinden sich von uns betrie-
bene Versorgungseinrichtungen.  
 
Beiliegend erhalten Sie einen Lageplan, indem die Anlagen dargestellt 
sind.  
 
Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m 
rechts und links zur Trassenachse.  
 
Der ungehinderte Zugang, sowie die ungehinderte Zufahrt, zu unseren 
Kabeln muss jederzeit gewährleistet sein, damit Aufgrabungen z. B. 
mit einem Minibagger, möglich sind. Befinden sich unsere Anlagen in-
nerhalb der Umzäunung, ist für Wartung und Reparaturarbeiten am 
Eingangstor der PV-Anlage ein Schlüsseltresor zu installieren. Die 
Kosten trägt der Betreiber der PV-Anlage. Den Schließzylinder stellt 
die Bayernwerk Netz GmbH.  
 
Losgelöst von möglichen Festlegungen zu einem Netzanschluss- bzw. 
Verknüpfungspunkt mit dem Stromnetz der allgemeinen Versorgung im 
Rahmen dieser Bauleitplanung erfolgt diese Festlegung ausschließlich 
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben wie z.B. EEG, KWK-G.  
 
Auskünfte zur Lage der von uns betriebenen Versorgungsanlagen kön-
nen Sie online über unser Planauskunftsportal einholen. Das Portal 
erreichen Sie unter: www.bayernwerk-netz.de/de/energie-service/kun-
denservice/planauskunftsportal.html  

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Schutzabstand wird im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung berücksichtigt. 
 
Diese Anforderung wurde als Hinweis in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 

Der Gemeinderat 
nimmt die  
Stellungnahme zur 
Kenntnis.  
Eine Änderung der 
Unterlagen zum 
Flächennutzungs-
plan-Deckblatt ist 
nicht veranlasst. 
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Nr. 

Name der 
abgebenden  

Behörde,  
Datum 

Inhalt Stellungnahme Sachbericht und Abwägung 
Beschluss- 
vorschlag 

 
Hinweis: In unseren Bestandsplänen sind Kundenkabel für Eigener-
zeugungsanlagen nur enthalten, sofern der Anlageneigentümer einen 
Betriebsservicevertrag für sein Kabel mit der Bayernwerk Netz GmbH 
abgeschlossen hat. 
 
Sollte kein Vertragsverhältnis zwischen Anlageneigentümer und der 
Bayernwerk Netz GmbH vorliegen, sind wir von der Dokumentation 
und Auskunftspflicht des Kundenkabels freigestellt.  
 
Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und Stehen Ihnen 
für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir bitten Sie, uns bei 
weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen. 

2.  Bayerwerk 
Netz GmbH, 
Bamberg,  
10.02.2025 

[…] im Planungsbereich befindet sich die 110-kV-Freileitung Arnstorf - 
Marklkofen, Ltg. Nr. O39, der Bayernwerk Netz GmbH.  
 
Gegen das Planungsvorhaben bestehen Einwendungen und Anmer-
kungen, weil die erforderlichen Mindestabstände zwischen den PV-
Modulen und unseren Anlagen nicht eingehalten werden.  
Wir können dem Planungsvorhaben nicht zustimmen.  
 
Im Einzelnen nehmen wir wie folgt dazu Stellung:  
 
110-kV-Freileitung  
Die Leitungsschutzzone der Ltg. Nr. O39 beträgt 30,00 m beiderseits 
der Leitungsachse.  
Die Lage der Freileitung können Sie dem im Anhang befindlichen La-
geplan entnehmen. Die Richtigkeit des Leitungsverlaufes auf dem 
beiliegenden Lageplan ist ohne Gewähr. Maßgeblich ist der tatsächli-
che Leitungsverlauf in der Natur.  
 

 
 
 
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  
Alle in der Stellungnahme genannten Hin-
weise zu den einzuhaltenden Abständen in 
der Leitungsschutzzone, sowie alle ergän-
zenden Hinweise werden im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt.  
 
 

Der Gemeinderat 
nimmt die  
Stellungnahme zur 
Kenntnis.  
Eine Änderung der 
Unterlagen zum 
Flächennutzungs-
plan-Deckblatt ist 
nicht veranlasst. 
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Nr. 

Name der 
abgebenden  

Behörde,  
Datum 

Inhalt Stellungnahme Sachbericht und Abwägung 
Beschluss- 
vorschlag 

Gemäß DIN EN 50341-1 sind bei 110 kV Freileitungen folgende Min-
destabstände zu den Leiterseilen einzuhalten:  
 
PV-Module: 5,00 m, Verkehrsflächen: 7,00 m, Gelände: 6,00 m, Bau-
werke: 5,00 m, feuer-gefährdete Betriebsstätten (Tankstellen usw.) und 
Gebäude ohne feuerhemmende Dächer 11,00 m, Sportflächen: 8,00 
m, Zäune usw.: 3,00 m, Bepflanzung 2,50 m. 
 
Bei der Ermittlung der Abstände ist unter der Leitung der größtmögli-
che Durchhang und seitlich der Leitung das größtmögliche 
Ausschwingen der Leiterseile bei Wind anzunehmen.  
 
Innerhalb der Schutzzone der 110-kV-Freileitung sind alle weiteren 
Maßnahmen (Bau- und Pflanzvorhaben) mit der Bayernwerk Netz 
GmbH abzustimmen und zur Stellungnahme vorzulegen.  
Bebaubarkeit mit PV-Module  
Die Bebaubarkeit bzw. Bauhöhe von PV-Modulen innerhalb der Lei-
tungsschutzzone ist von der Entfernung des Bauobjekts zum 
nächstgelegenen Mast, vom seitlichen Ab-stand zur Leitungsachse, als 
auch von der genauen Höhenlage, abhängig. Die Bebauung mit PV-
Modulen kann deshalb erst anhand der genauen Objektlage sowie der 
zugehörigen Höhenangabe, bezogen auf Meter über Normalnull, ge-
prüft werden. Die Stellungnahme zur Bebaubarkeit erfolgt anhand der 
Ausführungsplanung, die uns vom Vorhabensträger zur Stellungnahme 
vorzulegen ist.  
 
Für die einzelnen PV-Modul-Flächen innerhalb unserer Leitungs-
schutzzone nehmen wir wie folgt Stellung:  
 
Die Lage der einzelnen Flächen können Sie dem beiliegenden Lage-
plan entnehmen.  
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Nr. 

Name der 
abgebenden  

Behörde,  
Datum 

Inhalt Stellungnahme Sachbericht und Abwägung 
Beschluss- 
vorschlag 

PV-Fläche 1 Mastbereich Mast Nr. 24 – Mast Nr. 25:  
Der Abstand zu den geplanten PV-Modulen wird eingehalten.  
 
PV-Fläche 2 Mastbereich Mast Nr. 24 – Mast Nr. 25:  
Der Abstand zu den geplanten PV-Modulen wird eingehalten.  
 
PV-Fläche 3 Mastbereich Mast Nr. 24 – Mast Nr. 25:  
Der Abstand zu den geplanten PV-Modulen wird eingehalten.  
 
PV-Fläche 4 Mastbereich Mast Nr. 25 – Mast Nr. 26:  
Der Abstand zu den geplanten PV-Modulen wird eingehalten.  
 
PV-Fläche 5 Mastbereich Mast Nr. 25 – Mast Nr. 26:  
Der Abstand zu den inneren PV-Modulreihen wird nicht eingehal-
ten.  
 
PV-Fläche 5.1 Mastbereich Mast Nr. 25 – Mast Nr. 26:  
Der Abstand zu den geplanten PV-Modulen wird eingehalten.  
 
PV-Fläche 5.2 Mastbereich Mast Nr. 25 – Mast Nr. 26:  
Der Abstand zu den geplanten PV-Modulen wird eingehalten.  
 
PV-Fläche 6 Mastbereich Mast Nr. 25 – Mast Nr. 26:  
Der Abstand zu den geplanten PV-Modulen wird eingehalten.  
 
Der Bebauung von PV-Modulen mit einer maximalen Höhe von 4,50 m 
können wir auf der grün markierten Fläche 5 im beiliegenden Lageplan 
nicht zustimmen.  
 
Als Bezugshöhe dient die angenommene und unveränderte Gelände-
oberkante in Metern über Normalnull. 
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Nr. 

Name der 
abgebenden  

Behörde,  
Datum 

Inhalt Stellungnahme Sachbericht und Abwägung 
Beschluss- 
vorschlag 

Leitungsbereich  
Für Wartung und Reparaturarbeiten an den Leiterseilen ist am Ein-
gangstor der PV-Anlage ein Schlüsseltresor zu installieren. Die Kosten 
trägt der Betreiber der PV-Anlage. Den Schließzylinder stellt die Bay-
ernwerk Netz GmbH.  
 
Im Falle von Arbeiten und im Störungsfall an unseren Anlagen müssen 
störende Module, für den Zeitraum von Arbeiten, teilweise oder kom-
plett (je nach Bedarf), unter den Leiterseilen, durch den Eigentümer 
der PV-Anlage auf seine Kosten, zurück gebaut werden. Die Zufahrt 
zum Arbeitsbereich ist zu gewährleisten. Alternativ kann hierfür ein 
Wartungsweg entlang der Leitungsachse vorgesehen werden.  
 
Mastnahbereich  
Der ungehinderte Zugang, sowie die ungehinderte Zufahrt zu unseren 
Masten müssen, jederzeit, auch mit Lkw, Mobilkran und schweren 
Baumaschinen gewährleistet sein. Deshalb ist eine entsprechend 
breite Zufahrt (Mindestbreite 5 m) und ausreichenden Kurvenradien 
vorzusehen.  
 
Um den Betrieb der Hochspannungsleitung zu gewährleisten, ist ein 
Arbeitsbereich von 20 Metern, gemessen ab Fundamentaußenkante 
von einer Bebauung freizuhalten. Ab-grabungen im Mastbereich kön-
nen die Standsicherheit des Mastes gefährden und sind nur mit 
unserem Einverständnis möglich. Dies gilt auch für vorübergehende 
Maßnahmen.  
 
Im Falle von Arbeiten und im Störungsfall an unseren Anlagen müssen 
störende Module, für den Zeitraum von Arbeiten, teilweise oder kom-
plett (je nach Bedarf) in einem Radius bis zu ca. 40,00 m um unsere 
Masten, durch den Eigentümer der PV-Anlage auf seine Kosten, zu-
rück gebaut werden.  
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Nr. 

Name der 
abgebenden  

Behörde,  
Datum 

Inhalt Stellungnahme Sachbericht und Abwägung 
Beschluss- 
vorschlag 

Versorgungsanlagen / elektrische Anlagen  
Trafostationen, Batterieräume, Schalthäuser und Betriebsgebäude sind 
grundsätzlich außerhalb der Schutzzone aufzustellen.  
 
Schattenwurf  
Bei Photovoltaikanlagen ist der Schattenwurf der vorhandenen Maste 
und Leitungen von den Betreibern zu akzeptieren. Dies gilt auch bei ei-
ner Anpassung / Erneuerung von Masten, die eine Änderung der Höhe 
bzw. der Grundabmessungen des Mastes bedingen und ggf. eine auf-
tretende Änderung des Schattenwurfes verursachen.  
 
Bepflanzung  
Achten Sie bitte bei Anpflanzungen innerhalb des Schutzzonenberei-
ches der Freileitung darauf, dass nur Gehölze mit einer maximalen 
Wuchshöhe von 2,5 m angepflanzt wer-den, um den Mindestabstand 
zur Freileitung auf jeden Fall einzuhalten. Geplante Pflanzhöhen über 
2,50 m sind gesondert mit uns abzustimmen.  
 
Bäume oder Sträucher, die in den Mindestabstandsbereich der Hoch-
spannungsleitung wachsen oder bei Umbruch hineingeraten können, 
müssen durch den Grundstückseigentümer entschädigungslos zurück-
geschnitten oder entfernt werden bzw. auf Kosten des 
Grundstückseigentümers vom Leitungsbetreiber entfernt werden. 
 
Zäune  
Zäune im Bereich der Schutzzone sind aus isolierenden oder nichtlei-
tenden Werkstoffen (z. B. kunststoffummantelter Maschendraht, Holz) 
aufzustellen. Pfeiler, Toranlagen und leitende Zäune sind zu Erden.  
 
Weiterhin bitten wir auch folgende Punkte zu beachten:  
Die zur Sicherung des Anlagenbestandes und -betriebes erforderlichen 
Maßnahmen müssen ungehindert durchgeführt werden können und 
auch die Erneuerung,  
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Nr. 

Name der 
abgebenden  

Behörde,  
Datum 

Inhalt Stellungnahme Sachbericht und Abwägung 
Beschluss- 
vorschlag 

Verstärkung oder ein durch Dritten veranlasster Umbau der Anlagen 
an gleicher Stelle, bzw. auf gleicher Trasse, unter Beibehaltung der 
Schutzzone(n), darf keinen Beschränkungen unterliegen.  
 
Im Bereich der Leitung darf ohne Zustimmung der Bayernwerk Netz 
GmbH, weder Erdaushub gelagert noch dürfen sonstige Maßnahmen 
durchgeführt werden, die das bestehende Erdniveau erhöhen.  
 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass bei ungünstigen Witterungsver-
hältnissen Eisbrocken und Schneematschklumpen von den 
Leiterseilen abfallen können. Unter den Leiterseilen muss unter Um-
ständen mit Vogelkot gerechnet werden. Wir bitten hier um Beachtung, 
gerade im Bereich von Stellplätzen, Straßen und Gebäuden. Für sol-
che witterungs- und naturbedingten Schäden kann keine Haftung 
übernommen werden.  
 
Durch die im Nahbereich der Freileitung vorhandenen Felder können 
besonders empfindliche elektronische Geräte gestört werden.  
 
Auf die erhöhte Gefahr bei Arbeiten in der Nähe von Hochspannungs-
leitungen wird ausdrücklich hingewiesen. Die Arbeitshöhen und weitere 
Sicherheitshinweise sind mindestens vier Wochen vor Baubeginn bei 
der Bayernwerk Netz GmbH (E-Mail: bag-fub-hs@bayernwerk.de), un-
ter Angabe der bestehenden Höhe über Normalnull, anfragen.  
Die beigefügten Sicherheitshinweise und PV-Freiflächenanlage bitten 
wir zu beachten.  
 
Losgelöst von möglichen Festlegungen zu einem Netzanschluss- bzw. 
Verknüpfungs-punkt mit dem Stromnetz der allgemeinen Versorgung 
im Rahmen dieser Bauleitplanung erfolgt diese Festlegung ausschließ-
lich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben wie z.B. EEG, KWK-G.  
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Nr. 

Name der 
abgebenden  

Behörde,  
Datum 

Inhalt Stellungnahme Sachbericht und Abwägung 
Beschluss- 
vorschlag 

Der Netzanschlusspunkt der PV-Anlage und die Genehmigung ei-
nes Umspannwerks mit Freileitungsanbindung muss zwischen 
der Bayernwerk Netz GmbH und dem Betreiber des EEG UW ge-
sondert abgestimmt werden. Zudem muss eine technische Ab-
stimmung über die Ausführung der Anbindung an das beste-
hende 110-kV-Verteilnetz der Bayernwerk Netz GmbH erfolgen.  
 
Diese Vorgänge sind nicht Bestandteil dieses Verfahrens! 
 
Wir danken für die Beteiligung, um die wir auch weiterhin bitten und 
stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

3.  Landratsamt 
Rottal-Inn, 
Naturschutz, 
Pfarrkirchen,  
11.02.2025 

Gegen das Vorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwände. Die 
uNB Rottal-Inn schließt sich dem Umweltbericht bzw. der textlich fest-
gesetzten Grünordnung und der Kompensationsflächenplanung in der 
vorgelegten Fassung, mit folgenden Anmerkungen an: 
 
Anlage der Kompensationsfläche & Grunddienstbarkeit 
Die uNB-Rottal-Inn bittet um die Übermittlung einer Ausfertigung der 
Grunddienstbarkeit und einer Kopie des Lieferscheins für das Saatgut 
(diesen bevorzugt per Mail an: fachlicher.naturschutz@rottal-inn.de). 
Bitte benennen Sie uns zudem den für die Anlage der Kompensations-
fläche beauftragten Pflegepartner. 
 
Gebiets- und Biotopschutz 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand werden keine gesetzlich ge-
schützten Biotope, im Sinne des § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 
BayNatSchG, oder Schutzgebiete im Sinne des § 20 Abs. 2 BNatSchG 
von der Planung berührt. 
 
Hinweis zum Verhältnis von Bauleitplanung und besonderem Ar-
tenschutz 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Die Verpflichtung zur Übermittlung dieser 
Nachweise und Angaben an die Gemeinde 
und die uNB wird in den städtebaulichen 
Vertrag zwischen Gemeinde und Vorhaben-
träger aufgenommen. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 

Der Gemeinderat 
nimmt die  
Stellungnahme zur 
Kenntnis.  
Eine Änderung der 
Unterlagen zum 
Flächennutzungs-
plan-Deckblatt ist 
nicht veranlasst. 
Der städtebauliche 
Vertrag wird – wie 
beschrieben –    
ergänzt. 
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Nr. 

Name der 
abgebenden  

Behörde,  
Datum 

Inhalt Stellungnahme Sachbericht und Abwägung 
Beschluss- 
vorschlag 

Die Bauleitplanung unterliegt den artenschutzrechtlichen Verboten 
nicht unmittelbar, Bedeutung erlangen sie dadurch, dass ein Bauleit-
plan im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB nicht erforderlich ist, wenn seiner 
Durchführung nicht ausräumbare Hindernisse, z. B. artenschutzrechtli-
che Verbotstatbestände, entgegenstehen. Dennoch ist der Bauherr 
eines im Geltungsbereich eines Bebauungsplans zulässigen Vorha-
bens nicht davor geschützt ist, dass die Realisierung seines 
Vorhabens an artenschutzrechtlichen Hindernissen scheitern kann. 
Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit, von z.B. Wiesenbrütern, 
konnte v.a. aufgrund der vorgefundenen Feldfrucht ausgeschlossen 
werden. Folglich sind etwaige Änderungen im Artbestand zwischen der 
Aufstellung des Bebauungsplans und dem Zeitpunkt der Bebauung zu 
berücksichtigen. 

Kenntnisnahme 

4.  Amt für Digita-
lisierung, 
Breitband und 
Vermessung, 
Pfarrkirchen,  
22.01.2025 

[…] die von uns wahrzunehmenden öffentlichen Belange werden durch 
o.g. Planungsabsichten nicht berührt. Gegen die vorgesehenen Pla-
nungen bestehen aus der Sicht des Amtes für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung Pfarrkirchen keine Einwände. 
Wir möchten Ihnen jedoch folgende Hinweise geben: 
 
Die Abgrenzung des von Ihnen beplanten Bereichs basiert augen-
scheinlich größtenteils auf Grenzen der Tatsächlichen Nutzung (TN). 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die TN in diesem Bereich 
hauptsächlich aus dem Luftbild digitalisiert ist und somit lediglich eine 
Genauigkeit von mehreren Metern aufweisen kann. Zudem ist die TN 
unter Umständen in einigen Bereichen nicht mehr aktuell. Wir empfeh-
len Ihnen daher, die Abgrenzung Ihres beplanten Bereichs mit den 
Nutzungsabgrenzungen in der Örtlichkeit abzugleichen. 
Des Weiteren ist es ratsam, bisher nicht festgestellte Grenzen in den 
Abgrenzungen des beplanten Bereichs ermitteln zu lassen. Zudem 
könnten Zerlegungen an Flurstücken, welche nur mit Teilflächen einbe-
zogen sind, sinnvoll sein. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Für die Darstellung im Flächennutzungsplan 
Maßstab 1:5000 sind die vorliegenden     
Daten völlig ausreichend. 

Der Gemeinderat 
nimmt die  
Stellungnahme zur 
Kenntnis.  
Eine Änderung der 
Unterlagen zum Flä-
chennutzungsplan-
Deckblatt ist nicht 
veranlasst. 
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Nr. 
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abgebenden  

Behörde,  
Datum 

Inhalt Stellungnahme Sachbericht und Abwägung 
Beschluss- 
vorschlag 

5.  Regierung von 
Niederbayern, 
Landshut,  
17.02.2025 

[…] die Gemeinde Malgersdorf beabsichtigt die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Embach II sowie die Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit Deckblatt Nr. 20 im Parallelverfahren. Ziel 
der Planung ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Grundlage 
zur Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Nebenanlagen (z.B. Ener-
giespeicher, Umspannwerk) im Nordwesten von Malgersdorf mit einer 
Größe von insgesamt 25 ha. Die Fläche des Vorhabens soll drei unter-
teilte Sondergebiete enthalten, welche der Errichtung des 
Umspannwerks (SO1), der Errichtung eines Stromspeichers und einer 
Photovoltaikanlage (SO2) und der Errichtung einer Photovoltaikanlage 
mit Nebeneinrichtungen (SO3) dienen sollen.  
 
Mit Verweis auf die Stellungnahme der höheren Landesplanungsbe-
hörde vom 04.12.2024 stehen Erfordernisse der Raumordnung und 
Landesplanung dem Vorhaben nicht entgegen.  
 
Hinweis:  
Wir bitten darum, uns zur Pflege der Planzentrale und des Rauminfor-
mationssystems nach Inkrafttreten von Bauleitplänen bzw. 
städtebaulichen Satzungen eine Endausfertigung sowohl auf Papier 
als auch in digitaler Form mit Angabe des Rechtskräftigkeitsdatums zu-
kommen zu lassen. Wir verweisen hierbei auf unser Schreiben 
„Mitteilung rechtskräftig gewordener Bauleitpläne und städtebaulicher 
Satzungen“ vom 08.12.2021. Besten Dank für Ihre Unterstützung. 
 

Kenntnisnahme 
Die rechtskräftigen Bauleitpläne werden wie 
üblich der Regierung übermittelt. 

Der Gemeinderat 
nimmt die  
Stellungnahme zur 
Kenntnis.  
Eine Änderung der 
Unterlagen zum 
Flächennutzungs-
plan-Deckblatt ist 
nicht veranlasst. 

 
 
II. NACHFOLGENDE BÜRGER HABEN BEDENKEN UND/ODER HINWEISE VORGEBRACHT: 
 

- keine - 
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Anlagen 
- Sicherheitshinweise für Arbeiten in der Nähe von Kabel-, Gas- und Freileitungen von Bayernwerk Netz 
- Lagepläne 1, 2 und 3 zur Stellungnahme der Bayernwerk Netz GmbH 
 
 
 
Die vorstehenden Abwägungsbeschlüsse fasste der Gemeinderat von Malgersdorf mit Datum vom 18.03.2025.  
 
Dabei wurden keine Änderungen/Ergänzungen des Flächennutzungsplan-Deckblatts beschlossen. 

 


